
 
Kleine Anfrage 
Yanki Pürsün (Freie Demokraten) vom 27.03.2026 
Auswirkungen des neuen Vergütungssystems der Deutschen Rentenversicherung 
und  
Antwort  
Ministerin für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 
Zum 1. Januar 2026 ist ein neues, gesetzlich verankertes Vergütungssystem für medizinische Rehabilitations-
leistungen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) in Kraft getreten. Grundlage ist § 15 Abs. 3 Satz 4 SGB 
VI, der ein transparentes, nachvollziehbares und diskriminierungsfreies Entgeltsystem vorsieht. Das neue 
System basiert auf zwei Säulen: einer einrichtungsübergreifenden Komponente (EÜK) sowie einer einrichtungs-
spezifischen Komponente (ESK), die sich aus der Tarifkomponente, Strukturkomponente, Innovations- und 
Nachhaltigkeitskomponente und Zuschlägen für erstattungsfähige Sachverhalte zusammensetzen kann. In der 
praktischen Umsetzung scheint es Probleme, insbesondere im Zusammenhang mit der Anerkennung ein- 
richtungsspezifischer Komponenten zu geben. Vergütungsangebote bundesweit lagen teilweise unterhalb des 
bisherigen Vergütungsniveaus. Für betroffene Einrichtungen wurde daher eine temporäre ESK eingeräumt, die 
bis zum 31. Dezember 2026 sicherstellen soll, dass das Vergütungsniveau des Jahres 2025 nicht unterschritten 
wird. Laut Haushaltsplan der Deutschen Rentenversicherung Hessen im Jahr 2026 liegen die allgemeinen 
stationären Pflegesätze pro Behandlungstag in der Orthopädie je nach Einrichtung zwischen 177,92 Euro und 
181,52 Euro. Mit Blick auf die indikationsspezifischen Basissätze 2025 (Version 0.02: Stand 20. Mai 2025) 
ergibt sich daraus eine einrichtungsspezifische Komponente (ESK) von etwa 15 Euro bis knapp 19 Euro pro 
Behandlungstag. Mit Blick auf die indikationsspezifischen Basissätze 2026 (Version 0.03: Veröffentlicht am  
4. November 2025) liegt die Spannbreite zwischen 8,50 Euro und 12 Euro. 
 
Die Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1a Mit welchem indikationsspezifischen Basissatz wurde der Haushaltsplan der Deutschen Renten- 

versicherung Hessen 2026 in den Indikationen Orthopädie, Kardiologie, Psychosomatik und  
Onkologie (stationär) kalkuliert? Bitte für jede Einrichtung der DRV Hessen, getrennt nach den 
Indikationen Orthopädie, Kardiologie, Psychosomatik und Onkologie, vollständig tabellarisch  
darstellen.  

 
Hierzu wird auf die Anlage 1, vierte Spalte, verwiesen. Die DRV Hessen hat hierbei mit An- 
nahmen zu einer Richtwertentwicklung niedriger als die finalen 4,08 Prozent gearbeitet. 
Demzufolge sind die bei der Haushalts-Planerstellung angenommenen, indikationsspezifischen 
Basissätze niedriger. 
 
 
Frage 1b Wie hoch fällt im Jahr 2026 die einrichtungsspezifische Komponente (ESK) in Euro pro  

Behandlungstag aus?  
 
Hierzu wird auf die Anlage 2 ESK-Komponente verwiesen. 
 
 
Frage1c Wie setzt diese sich im Einzelnen zusammen? Bitte aufgeschlüsselt nach dem Tarifzuschlag, den 

weiteren berücksichtigten ESK-Elementen, jeweils einzeln benennen und den Betrag pro  
Behandlungstag ausweisen.  

 
Hierzu wird auf die Anlage 2 ESK-Komponente verwiesen. 
 
 
Frage 1d Welcher allgemeine stationäre Pflegesatz pro Behandlungstag ergibt sich in den Indikationen 

Orthopädie, Kardiologie, Psychosomatik und Onkologie daraus für 2026 für die DRV eigenen  
Einrichtungen? 

 
Hierzu wird auf den Reiter Vergütungssatz der Anlage, Spalte G verwiesen. 
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Frage 2 Wie viele DRV-eigene Einrichtungen in Hessen haben im Jahr 2026 eine temporäre ESK erhalten, 
weil sie nach Verhandlung unterhalb ihres bisherigen Vergütungsniveaus (2025) lagen? Bitte nach 
Standort und Indikation aufschlüsseln. 

 
Beantragt wurde eine einzige temporäre ESK für die ganztägige ambulante Betreuung in der 
Kardiologie des Rehabilitationszentrums am Sprudelhof, welche aufgrund des fehlenden  
aktuellen Angebots nicht beansprucht wird. 
 
 
Frage 3 Wie viele Vertragskliniken in Hessen haben im Vergleich dazu eine temporäre ESK erhalten?   
 
Aktuell erhalten von den federgeführten Fachabteilungen der Vertragseinrichtungen der DRV 
Hessen 22 Fachabteilungen eine temporäre ESK.  
 
 
Frage 4 Wie hoch ist die Spannbreite (Minimal- und Maximalwert) des allgemeinen stationären Pflegesatzes 

(EÜK+ESK) im Jahr 2026 in den Indikationen Orthopädie, Kardiologie, Psychosomatik und  
Onkologie bei den Vertragskliniken? 

 
Frage 5 Wie hoch ist die durchschnittliche ESK 2026 bei Vertragskliniken in den Indikationen Orthopädie, 

Kardiologie, Psychosomatik und Onkologie? 
 
Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam wie folgt beantwortet: 
Zentrale Größe der Einrichtungsübergreifenden Komponente (EÜK) ist der sogenannte Basis-
satz. Der indikations- und durchführungsformübergreifende Basissatz entspricht der Vergütung 
für eine Rehabilitationsleistung ohne einrichtungsspezifische und konzeptionelle Besonderheiten. 
Die indikationsspezifischen Basissätze (iB) setzen sich aus dem Basissatz und den indikations-
spezifischen Bewertungsrelationen je Durchführungsform zusammen. Damit gibt es für jedes 
Reha-Produkt, das sich aus der Reha-Indikation, Reha-Form und gegebenenfalls einem ver- 
gütungsrelevanten Behandlungskonzept ergibt, einen einrichtungsübergreifenden Vergütungs-
satz, der für alle Rehabilitationseinrichtungen gleich ist. Die aktuellen Werte finden sich unter 
folgendem Link:  
 https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Experten/infos_fuer_reha_anbieter/verguetungssystem/basissatz-
bewertungsrelationen-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=7  
 
In der folgenden Tabelle sind die indikationsspezifischen Basissätze für ausgewählte Indikationen 
dargestellt.  

Fachabteilung  Indikationsspezifische Basissätze 2026 

Orthopädie  169,45 € 

Kardiologie  178,33 € 

Psychosomatik  183,07 € 

Onkologie  176,18 € 

 
Auf die produktbezogene Vergütung kann ein einrichtungsspezifischer Zuschlag addi-tiv hinzu-
kommen. Die Festsetzung der einrichtungsspezifischen Komponente (ESK) erfolgt für alle  
Reha-Einrichtungen (eigene und Vertragseinrichtungen) der DRV nach einheitlichen  
Bewertungskriterien. Die Bewertung der einzelnen ESK-Merkmale wird für jede Reha- 
Einrichtung individuell vorgenommen.  
 
Zur ESK im neuen Vergütungssystem findet bis 30. Juni 2026 eine bundesweite Evaluation  
anhand einer Datenabfrage bei den Rentenversicherungs-Trägern zur Tarifkomponente sowie 
Struktur-, Innovations- und Nachhaltigkeitskomponente statt. Diese wird durch den Grundsatz- 
und Querschnittsbereich der DRV Bund durchgeführt. 
 
Eine trägerbezogene Einzelauswertung sowohl hinsichtlich einer indikationsbezogenen ESK als 
auch einer Gesamtvergütung der Vertragskliniken der DRV Hessen gäbe kein aussagefähiges 
Bild der indikationsbezogenen durchschnittlichen ESK-Höhe oder Minimal- und Maximalwerte 
im neuen Vergütungssystem ab dem Jahr 2026 wieder. In die Auswertung würde nur ein geringer 
Teil aller bundesweit zu betrachtenden Vertragseinrichtungen einfließen. 
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Frage 6 Im Haushaltsplan der Deutschen Rentenversicherung Hessen 2026 sind für den Standort Bad 
Sooden-Allendorf (Klinik Kurhessen) Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe 
von 2,9 Millionen Euro vorgesehen: Aus welchen Haushaltsmitteln beziehungsweise 
Finanzierungsquellen werden diese Investitionen getätigt? Bitte nach Finanzierungsquelle und  
jeweiligem Anteil aufschlüsseln. 

 
Die Deutsche Rentenversicherung und damit auch die Deutsche Rentenversicherung Hessen, als 
einer ihrer Regionalträger, werden über Beiträge der Versicherten und Bundeszuschüsse  
finanziert. 
 
 
Frage 7 Ist die Landesregierung der Auffassung, dass notwendige Investitionen in die Infrastruktur der Ein-

richtungen (Instandhaltung, Sanierung, Erweiterung) grundsätzlich über die Vergütungssätze des 
neuen Vergütungssystems ohne strukturelle Finanzierungslücke refinanziert werden können? 

 
Das neue Vergütungssystem ist erst ab dem 1. Januar 2026 in Kraft. Die weitere Entwicklung 
wird beobachtet.  
 
 
Wiesbaden, 29. April 2026 

Heike Hofmann 
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